
Kinder, Jugend und Familie
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Ein Kind kommt - welchen Nachnamen bekommt es?

Führen die Eltern im Zeitpunkt der Geburt des Kindes einen durch Eheschließung erworbenen gemeinsamen 
Familiennamen (Ehenamen), so erhält auch ihr Kind diesen Namen. Ein Ehegatte, dessen  Geburtsname nicht 
Ehename wird, kann dem Ehenamen seinen „Geburtsnamen“ als Begleitname voranstellen oder anfügen. Ein 
solcher dem Ehenamen hinzugefügter Begleitname kann nicht „Geburtsname“ des Kindes werden; es erhält 
nur den Ehenamen.

Führen die Eltern im Geburtszeitpunkt keinen gemeinsamen Familiennamen und steht ihnen die elterliche Sor-
ge für ihr Kind gemeinsam zu (weil sie miteinander verheiratet sind oder weil sie Sorgeeklärungen abgegeben 
haben), so entscheiden sie gemeinsam, ob das Kind den Familiennamen der Mutter oder den Familiennamen 
des Vaters erhalten soll. Können sie sich nicht einigen, so überträgt das Familiengericht die Entscheidung 
einem der beiden Elternteile. Ein aus den Familiennamen beider Elternteile zusammengesetzter Doppelname 
kann nicht gebildet werden. 

Liegt die elterliche Sorge allein bei einem der beiden Elternteile (zur Zeit der Geburt wird das in der Regel die 
Mutter sein), so erhält das Kind den Familiennamen dieses Elternteils. Die Eltern können sich jedoch einver-
nehmlich auch für den Namen des anderen Elernteils entscheiden.

Begründen die Eltern später die gemeinsame Sorge für ihr Kind, so können sie binnen drei Monaten den 
Familiennamen des Kindes neu bestimmen und zwischen dem von der Mutter und dem vom Vater zu diesem 
Zeitpunkt geführten Namen wählen. Bestimmen die Eltern einen Ehenamen nachträglich, so erstreckt sich 
dieser auf das Kind.

Was passiert mit dem Namen des Kindes, wenn der Elternteil, bei dem das Kind lebt
(wieder) heiratet und sich dadurch der Familiennamen dieses Elternteils ändert?

Das Kind behält den bisherigen Namen weiter. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass der Elternteil und sein 
Ehegatte, welcher nicht Elternteil des Kindes ist, dem Kind den neuen Ehenamen erteilt. Dies geschieht durch 
Erklärung beim Standesamt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ehegatten das Kind in ihren gemeinsamen 
Haushalt aufgenommen haben. Wenn der andere Elternteil mit sorgeberechtigt ist oder das Kind seinen Na-
men führt, ist seine Einwilligung notwendig. Die Zustimmung des Kindes ist erforderlich, wenn es das fünfte 
Lebensjahr vollendet hat.

Verweigert der andere Elternteil die Einwilligung, so kann das Familiengericht diese Einwilligung ersetzen, 
wenn es zum Wohl des Kindes erforderlich ist.

Weitergehende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Standesamt.

zum Namensrecht des Kindes
INFORMATIONEN 
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